
Drucksache 19 / 16 542
Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD)

vom 29. August 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. August 2023)

zum Thema:
Sportplätze in Marzahn-Hellersdorf, Teil 2

und Antwort vom 08. September 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. Sep. 2023)



Seite 1 von 3

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16542
vom 29.08.2023

über Sportplätze in Marzahn-Hellersdorf, Teil 2

_______________________________________________________________________________________
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht allein aus eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er war gleichwohl bemüht, Ihnen eine
Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und bat den Bezirk Marzahn-Hellersdorf um
Stellungnahme, die in die Beantwortung eingeflossen ist.

Vorbemerkung: Es wird Bezug genommen auf die Antwort zur Frage 4. in der Drucksache 19/16 388.

1. Wo befinden sich die Standorte der 16 bezirklichen (wettkampfgerechten) Sportplätze, die teil- bzw.
insgesamt sanierungsbedürftig sind?

Zu 1.:
Jede ungedeckte wettkampfgerechte Sportfläche muss während seiner Nutzungszeit
fortwährend Instand gehalten. Der jeweilige Grad an Mängeln ist von Anlage zu Anlage
sehr unterschiedlich. Einer Grundinstandsetzung bedürfen aus gegenwärtiger Sicht
folgende 16 Sportanlagen.
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Straße Schule/ Sport Schulname/ Sportanlage

Franz-Stenzer-Str. 45 Sport Hybrid Naturrasenplatz

Melanchthon Str. 52D Sport Naturrasenplatz und Rundlaufbahn

Grabensprung 56 Sport Naturrasenplatz

Teterower Ring 69 Sport Naturrasenplatz und Rundlaufbahn

Allee der Kosmonauten 131 Sport Naturrasenplatz

Lassaner Str. 17-19 Sport Naturrasenplatz

Lichtenhainer Str. 16

Schule

Gymnasium

10Y 11 Melanchthon-Gymnasium-

Kunstrasenplatz

Geraer Ring 30A Sport Kunstrasenplatz und Tennisanlage

Allee der Kosmonauten 134-

136

Schule

Gymnasium

10Y 03 W.-v.-Siemnes Gymnasium-

Kunstrasenplatz

Blumberger Damm 300/

Glambecker Ring 90 Schule ISS

10K 01 Rudolf-Virchow Oberschule-

Kunstrasenplatz und Rundlaufbahn

Schönagelstr. 70 Sport Kunstrasenplatz

Cecilienstr. 80 Sport Kunstrasenplatz

Kyritzer Str. 90

Schule

Gymnasium

10Y 08 Sartre- Gymnasium-

Kunstrasenplatz

Teterower Ring 71 Sport Kunstrasenplatz

Eugen-Roth-Weg 22 Sport Tennisanlage

Lappiner Str. 12 Sport Tennisanlage

2. Wann wurde der jeweilige Sanierungsbedarf festgestellt und worin besteht er? Bitte für jeden Standort
einzeln angeben.

Zu 2.:
Allgemein ist festzuhalten, dass jährlich Baumaßnahmen zwischen dem Schul- und
Sportamt und der Baudienststelle für Sanierungen von Sportanlagen abgestimmt werden.
Dort werden dann auch die Inhalte einer Teil- bzw. Gesamtsanierung besprochen.
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3. Warum sind für 2023 keine Sanierungen vorgesehen?

Zu 3.:
Wie bereits in der Beantwortung zur Schriftlichen Anfrage 19/16 388 hingewiesen, befinden
sich 3 Sportplätze in der Teilsanierung.

Eine geplante Komplettsanierung konnte aufgrund der erst im Juli 2023 abgeschlossenen
Sondierung auf der Sportanlage Geraer Ring 30A nicht mehr erfolgen.

4. Wann werden die sanierungsbedürftigen Sportplätze saniert und welche Kosten sind hierfür jeweils in
Ansatz zu bringen? Bitte für jeden Sportplatz einzeln angeben.

Zu 4.:

Aussagen zu einem verbindlichen Zeitpunkt der Sanierung von ungedeckten

wettkampfgerechten Sportflächen sind derzeit nicht möglich.

Erst mit Verabschiedung der Investitionsplanung für das Land Berlin für die Jahre 2023-

2027 sowie der Auflassung für bestehende oder auch neue Sonderbauprogramme,

insbesondere für die Sportflächen im Fachvermögen Sport, sind Standorte zu betrachten

und benötigte Finanzmittel ermittelbar.

Berlin, den 08. September 2023

In Vertretung

Dr. Nicola Böcker-Giannini
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
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